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A. Prüfungsauftrag 

 

 Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein – handelnd im Namen und für Rechnung 

der Anstalt – hat uns mit Vertrag vom 10. / 11. Februar 2020 beauftragt, den Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2019 der 

 

 Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR 

Rendsburg 

(nachstehend auch „Entwicklungsagentur“ oder „Anstalt“ genannt) 

 

 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das 

Geschäftsjahr 2019 der Anstalt nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über 

das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. 

 

 Dem Prüfungsauftrag des Landesrechnungshofes lag der Beschluss des Verwaltungsrats 

vom 18. Dezember 2019 zugrunde, durch den wir zum Abschlussprüfer gewählt wur-

den. 

 

 Die Entwicklungsagentur ist ein gemeinsames Kommunalunternehmen i. S. d. § 19b des 

Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) der Gemeinden Alt-Duvenstedt, 

Borgstedt, Fockbek, Jevenstedt, Nübbel, Osterrönfeld, Rickert, Schacht-Audorf, Schüll-

dorf, Schülp bei Rendsburg und Westerrönfeld sowie der Städte Büdelsdorf und Rends-

burg in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts. Gemäß § 3 des öffentlich-

rechtlichen Vertrages über die Gründung der Anstalt gelten für die Haushalts- und Wirt-

schaftsführung sowie das Prüfungswesen der Anstalt die Vorschriften der Gemeindeord-

nung und der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentli-

chen Rechts (KUVO) entsprechend. Die Anstalt ist somit prüfungspflichtig gemäß § 27 

Abs. 1 KUVO.  
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  Seite 2 

Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR – 31.12.2019 

 Für die Durchführung der Prüfung fanden das Gesetz über die überörtliche Prüfung 

kommunaler Körperschaften und die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschafts-

betriebe (Kommunalprüfungsgesetz – KPG) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 

2003, S. 129 ff.) in der jeweils gültigen Fassung sowie die Allgemeinen Vertragsbedin-

gungen für die Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-Jap) vom 

31. Oktober 2003 (Amtsbl. Schl.-H. Nr. 46, 2003, S. 848 f.) Anwendung. 

 

 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.  

 

 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nach-

folgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Be-

richterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F. und IDW PH 9.450.1) erstellt 

wurde. 

 

 Der vorliegende Bericht richtet sich an die Entwicklungsagentur für den Lebens- und 

Wirtschaftsraum Rendsburg AöR. 

 

 Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten die AV-Jap. 

Darüber hinaus sind – soweit sich aus den gesetzlichen Bestimmungen für die Jahresab-

schlussprüfung nach dem KPG und den AV-Jap nichts anderes ergibt –  auch im Ver-

hältnis zu Dritten die als Anlage 9 diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbe-

dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung 

vom 1. Januar 2017 maßgebend. 
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Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR – 31.12.2019 

B. Grundsätzliche Feststellungen 

 

 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

 Der Vorstand hat im Jahresabschluss und im Lagebericht die wirtschaftliche Lage der 

Anstalt beurteilt. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG SH i.V.m. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen 

wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurtei-

lung durch den Vorstand im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen 

wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung 

der Anstalt unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben 

wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Anstalt ab, die wir im Rahmen 

unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. 

 

Der Lagebericht enthält folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der 

Anstalt: 

• In 2017 wurde nach auftretenden Differenzen und daran anschließender intensiver 

Diskussion ein Beschlussverfahren zur Anpassung der Beitragserhebung, Vereinfa-

chung der Entscheidungswege sowie zur Verlängerung der Frist zur erstmaligen 

Kündigung der Mitgliedschaft bis 2030 eingeleitet. Aufgrund von weiteren Differen-

zen in einigen Mitgliedsgemeinden wurde das Beschlussverfahren 2019 für geschei-

tert erklärt. 2020 soll das Thema wiederaufgenommen werden. 

• In 2019 wurde die Region Rendsburg GmbH zusammen mit der Initiative Rends-

burg e.V. gegründet. Die Entwicklungsagentur und der Verein sind zu je 50% an 

der Gesellschaft beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Re-

gion Rendsburg als Wirtschafts- und Siedlungsstandort. 

• Seit September 2017 beschäftigt die Entwicklungsagentur eine Mitarbeiterin im Be-

reich Mobilitätsmanagement und hat so eine zentrale Voraussetzung zur Umsetzung 

des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes 

„FahrRad“ erfüllt. Im Berichtsjahr ist Personalaufwand von insg. TEUR 69 entstan-

den, dem jedoch Zuwendungen des Bundesumweltministeriums i. H. v. TEUR 48 

gegenüberstehen. Die Stelle wurde im Jahr 2019 entfristet. 

• Die seit April 2016 gemeinsam mit der Entwicklungsagentur Region Heide einge-

richtete „Leitstelle Fördermittelmanagement“ setzte ihre Arbeit erfolgreich fort. Im 
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Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR – 31.12.2019 

Berichtsjahr wurden für die Mitgliedskommunen rd. TEUR 150 an Mitteln zur Inves-

titionsförderung eingeworben. Darüber hinaus konnten für das Klimaschutzprojekt 

„RaD stark!“ rd. TEUR 2.200 eingeworben werden. 

• Die Entwicklungsagentur erhält die für den Geschäftsbetrieb notwendigen finanziel-

len Mittel aus dem aus Beiträgen der Mitgliedskommunen gespeisten Strukturfonds. 

Die Mitgliedskommunen leisten jeweils den Beitrag 1, welcher sich nach der indivi-

duellen Leistungs- und Wirtschaftskraft der beteiligten Kommunen richtet und 1 % 

der Umlagegrundlage nach FAG beträgt, und den Beitrag 2, welcher nur von den 

Umlandgemeinden geleistet wird und sich nach der wohnbaulichen Entwicklung im 

Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg richtet. Die Erlöse aus dem Beitrag 1 be-

liefen sich im Berichtsjahr auf TEUR 885 und lagen so um 9,9 % über dem Vorjah-

reswert. Der Beitrag 2 wurde 2019 nicht geleistet. Dies soll 2020 im Rahmen der 

Fortschreibung des Flächenentwicklungsplanes nachgeholt werden. 

• Im Berichtsjahr entstanden Aufwendungen i. H. v. TEUR 584 (Vj. TEUR 619) für 

Leit- und Eigenprojekte sowie TEUR 75 (Vj. TEUR 44) für Projekte aus dem Bür-

germeisterbudget.  

• Aufgrund des aufwändigen Beschlussverfahrens für Leitprojekte weist die Anstalt 

nach wie vor einen hohen Liquiditätsstand von TEUR 2.449 aus. 

 

Der Lagebericht enthält folgende Kernaussagen zur zukünftigen Entwicklung mit ihren 

wesentlichen Chancen und Risiken: 

• Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Erträge aus Beiträgen der Gesellschafter in Höhe 

von TEUR 800 aus Beitrag 1 und TEUR 20 aus Beitrag 2 vor. Des Weiteren werden 

Fördermittel von insgesamt TEUR 131 erwartet. Für laufende betriebliche Tätigkei-

ten sowie Aufwendungen für Leitprojekte werden TEUR 3.046 veranschlagt. Durch 

eine Entnahme aus der Betriebsmittelrücklage von TEUR 2.095 soll ein ausgegliche-

nes Ergebnis erzielt werden. 

• Nach Einschätzung des Vorstands sind trotz der Ausbreitung des Coronaviruses und 

der darauffolgenden wirtschaftlichen Krise in Deutschland aufgrund der satzungs-

bedingten Rahmenbedingungen kurzfristig keine wesentlichen Risiken zu erkennen. 

Die Anstalt nimmt keine personal- und kostenintensiven Aufgabenbereiche wahr 

und aus der gegenwärtigen betrieblichen Struktur ergeben sich keine besonderen 
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Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR – 31.12.2019 

Risiken. Die Förderung der Region könnte jedoch durch optimierte Entscheidungs-

wege verbessert werden. 

• Durch die zukünftige Zusammenarbeit mit der Initiative Region Rendsburg e.V. im 

Rahmen der Gründung der Region Rendsburg GmbH verspricht man sich neue Im-

pulse zur Weiterentwicklung der Gesellschaft. Die 50% Beteiligung am Stammkapi-

tal der GmbH stellt nach Einschätzung des Vorstandes für die Entwicklungsagentur 

kein wesentliches Risiko dar. 

 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die 

Beurteilung der Lage der Anstalt einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung 

durch den Vorstand ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere 

Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Anstalt ge-

fährdet wäre. 
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Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR – 31.12.2019 

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

 

 Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2019 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019. Die Verantwortung 

für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht tragen 

die gesetzlichen Vertreter der Anstalt. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer 

Prüfung zu unterziehen, ob die deutschen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungsle-

gung beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit 

dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt eine zutreffende 

Vorstellung von der Lage der Anstalt vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 

 

 Darüber hinaus haben wir die Feststellungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie § 14 

Abs. 2 KPG, die den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 2 und 3 HGrG entsprechen, zu 

treffen. Hierzu haben wir den vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium 

der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung 

der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) beachtet. 

 

 Im Berichtsjahr wurden Teile des Rechnungswesens durch die Stadtwerke Rendsburg 

GmbH, Rendsburg, als Dienstleister betreut. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir den 

IDW Prüfungsstandard „Abschlussprüfungen bei teilweiser Auslagerung der Rechnungs-

legung auf Dienstleistungsunternehmen“ (IDW PS 331) beachtet. Die Prüfung der Funk-

tionsfähigkeit der bei dem Dienstleister für die Anstalt eingerichteten Prozesse und Kon-

trollen erfolgte durch eigene Prüfungshandlungen. 

 

 Unsere Prüfung haben wir – mit Unterbrechungen –  in der Zeit vom 20. April bis zum 

30. November 2020 in unserem Büro in Kiel durchgeführt. Anschließend erfolgte die 

Fertigstellung des Prüfungsberichts. 

 

 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk vom 18. Dezember 2019 versehene Vorjahresab-

schluss zum 31. Dezember 2018. Dieser wurde durch Beschluss des Verwaltungsrats 

vom 18. Dezember 2019 unverändert festgestellt. 
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 Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der 

§§ 316 ff. HGB und des § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG sowie die in den Prüfungsstandards des 

IDW niedergelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beach-

tet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstö-

ße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Anstalt wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. Gegenstand unseres Auftrags 

waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Un-

terschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen sowie außerhalb der Rechnungsle-

gung begangener Ordnungswidrigkeiten. Unsere Prüfung hat sich auch nicht darauf er-

streckt, ob der Fortbestand der Anstalt oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 

Geschäftsführung zugesichert werden kann. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchfüh-

rung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die 

Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit hätten aufgedeckt wer-

den müssen. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregel-

mäßigkeiten liegt beim Vorstand der Anstalt. 

 

 Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer 

vorläufigen Lageeinschätzung der Anstalt und eine Einschätzung der Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientier-

ter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die 

rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmens-

strategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit dem 

Vorstand und Mitarbeitern des Dienstleisters der Anstalt bekannt. 

 

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich 

folgende Prüfungsschwerpunkte:  

 
 • Ansatz und Bewertung der Rückstellungen, insbesondere für bereits bewilligte, aber 

noch nicht bezuschusste Projekte 

 • Abstimmung der Guthaben bei Kreditinstituten 

 • Abrechnung und Vereinnahmung der Strukturfondsbeiträge 

 • Periodengerechte Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge 

 • Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben im Anhang und Lagebericht 
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Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der 

weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlich-

keit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprü-

fungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der 

Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichpro-

ben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen 

Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermög-

lichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu 

prüfen. In Anbetracht der überschaubaren Größe der Gesellschaft und der Übersicht-

lichkeit der Verfahrensabläufe haben wir im vorliegenden Fall im Wesentlichen Einzel-

fallprüfungen durchgeführt. 

 

Zur Prüfung der Vermögens- und Schuldposten der Anstalt haben wir u. a. folgende 

Nachweise eingeholt: 

 
• Bankbestätigungen zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Banken 

• Vereinbarungen zwischen den Mitgliedskommunen 

• Zuwendungsmitteilungen der Anstalt 

 

 Als Prüfungsunterlagen dienten uns zudem die Geschäftsbücher, Inventare, Belege und 

das sonstige Schriftgut der Anstalt. Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durch-

geführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.  

 

 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand 

und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern des Dienstleisters Stadtwerke Rendsburg 

GmbH bereitwillig erbracht worden. 

 

 Ergänzend hierzu hat uns der Vorstand in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung 

schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss 

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgren-

zungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderli-

chen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gege-

ben worden sind. In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsicht-

lich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Anstalt wesentlichen 

Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.  
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

 

 I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Nach § 321 Abs. 2 Satz 1 HGB haben wir darzustellen, dass die Buchführung und 

die weiteren geprüften Unterlagen sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht 

den gesetzlichen Vorschriften und etwaigen ergänzenden Bestimmungen der Orga-

nisationssatzung entsprechen. 

 

  1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

   Im Berichtszeitraum wurde die Buchführung der Anstalt von der Stadtwerke 

Rendsburg GmbH unter Anwendung der Software „Schleupen.CS“ der Schleu-

pen AG, Ettlingen, geführt. Das Programm umfasst neben der Finanzbuchhal-

tung auch die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung.  

  

   Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird im Rahmen eines Dienstleistungsver-

trags ebenfalls von der Stadtwerke Rendsburg GmbH unter Verwendung des 

Programms „P & I-LOGA“ der Firma P & I Personal & Informatik AG, Wiesba-

den, erstellt. Die Werte aus der Lohnbuchhaltung werden per Schnittstelle in 

die Finanzbuchhaltung übertragen. 

 

   Das von der Anstalt und dem von ihr beauftragten Dienstleister eingerichtete 

rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) ist nach unseren Fest-

stellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, 

Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung der Buchhaltungsdaten zu ge-

währleisten. Der Nachweis über die Angemessenheit und Wirksamkeit des beim 

Dienstleister eingerichteten IKS erfolgte durch eigene Prüfungshandlungen. 

 

   Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen ord-

nungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die aus den weiteren geprüften 

Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen 

Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. Die Prüfung ergab 

keine Beanstandungen. 
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  2. Jahresabschluss 

   Die Anstalt hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 gemäß §§ 22 ff. 

KUVO sinngemäß nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Rech-

nungslegungsvorschriften aufgestellt, soweit sich aus der Verordnung nichts 

anderes ergibt. Sonstige weitergehende oder ergänzende Vorschriften für den 

Jahresabschluss bestehen nach unseren Feststellungen und den uns erteilten 

Auskünften weder nach der Organisationssatzung noch aufgrund von Beschlüs-

sen des Verwaltungsrats. 

 

  Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus 

der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliede-

rung der Bilanz erfolgt gemäß § 23 Abs. 1 KUVO entsprechend Anlage 1 der Ei-

genbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein (EigVO SH) vom 15. Au-

gust 2007. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkosten-

verfahren gemäß § 24 Abs. 1 KUVO entsprechend Anlage 4 der EigVO SH auf-

gestellt. 

 

  In dem von der Anstalt aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die 

Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie 

die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und zur Ge-

winn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. 

   

  Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetz-

lichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-

rung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.  

   

  3. Lagebericht 

   Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 289 HGB sowie 

§ 26 KUVO). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnissen im Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine 

zutreffende Vorstellung von der Lage der Anstalt. Nach unserer Auffassung sind 

im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend dargestellt.  
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 II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

 

  1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

   Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der 

Jahresabschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. 

   

  2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

   Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen 

wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und 

den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen insgesamt auf die 

Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben, ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB). 

 

   Die Bewertungsgrundlagen werden vollständig und zutreffend im Anhang dar-

gestellt. Änderungen in den Bewertungsgrundlagen haben sich im Berichtsjahr 

nicht ergeben. 

 

   Die Anstalt bildet für bereits bewilligte Projekte, bei denen die Zuschüsse noch 

nicht ausgezahlt wurden, Rückstellungen. Der langfristige Anteil dieser Rück-

stellungen wird entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. 

 

   Überschüssige Mittel, die noch keinem Projekt zugesagt wurden bzw. auch 

nicht zur Deckung der laufenden Kosten herangezogen wurden, werden in die 

Betriebsmittelrücklage eingestellt. Bei einer Unterdeckung der im Geschäftsjahr 

aufgelaufenen Aufwendungen wird die Betriebsmittelrücklage entsprechend 

aufgelöst, sodass sich immer ein ausgeglichenes Jahresergebnis ergibt.  
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  3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

   Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen 

wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen bilanzpolitischen oder sach-

verhaltsgestaltenden Maßnahmen und deren Einfluss auf die Gesamtaussage 

des Jahresabschlusses ein (§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB).  

 

   Im Berichtsjahr erfolgten keine wesentlichen bilanzpolitischen oder sachver-

haltsgestaltenden Maßnahmen seitens der Anstalt.  
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E. Prüfungsfeststellungen nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 und 3  

sowie § 14 Abs. 2 Kommunalprüfungsgesetz 

 
 Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 13 Abs. 1 Nr. 2 

und 3 sowie § 14 Abs. 2 KPG, die den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 

entsprechen, und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium 

der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlich-

ten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) berücksichtigt.  

 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit 

der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen 

Vorschriften und denen der Organisationssatzung sowie des öffentlich-rechtlichen Ver-

trags geführt worden sind. 

 
 Die im Gesetz und in den Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in der 

Anlage 7 zusammengestellt. Unsere Prüfung hat keine an dieser Stelle hervorzuheben-

den Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind. 

 
 Die Geschäftsführung hat gemäß § 16 KUVO für das folgende Wirtschaftsjahr einen 

Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan umfasst einen Erfolgsplan und einen 

Vermögensplan. Der Plan ist dem Verwaltungsrat vorzulegen und von diesem zu be-

schließen. 

 
 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde am 12. Dezember 2018 vom 

Verwaltungsrat beschlossen. Ein Soll-Ist-Vergleich ist als Anlage 8 beigefügt. 
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

 

 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2019 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 der Entwicklungs-

agentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR, Rendsburg, unter dem Da-

tum vom 30. November 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-

teilt, der hier wiedergegeben wird: 

 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR, Rends-

burg 

 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschafts-

raum Rendsburg AöR, Rendsburg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und 

der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-

ber 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Entwicklungs-

agentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR, Rendsburg, für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 

zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2019 und 
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• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und § 13 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-

ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-

rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-

einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
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Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-

gebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 

im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-

schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 

den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 KPG SH unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
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oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffe-

nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-

gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirk-

samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-

tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
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nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 

fortführen kann. 

 
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 
• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 

zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 
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Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

 

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH 

 

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 

 

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 

2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 14 

Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.  

 

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns 

keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirt-

schaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 

sie dafür als notwendig erachtet haben.  

 

Verantwortung des Abschlussprüfers 

 

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung 

über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 

bis 16, durchgeführt. 

 

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fra-

gen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesent-

lichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die 

sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäfts-

politik zu beurteilen.“ 
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 G. Schlussbemerkung 

 

 Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-

chen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-

schlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.). 

 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses 

Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder 

Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätig-

ten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) 

bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungs-

vermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-

sen. 

 

 

Kiel, den 30. November 2020 

 

  rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG 
  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
  Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
    

  (Holtzberg) (Grimm) 
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Anlage  8

Wirtschaftsplan 2019 (Soll-Ist-Vergleich)

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan der AöR besteht aus einem Erfolgs- und einem

Vermögensplan (§ 16 KUVO). Auf einen Soll-Ist-Vergleich des Vermögensplans 

wurde aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet.

Der Verwaltungsrat hat am 12. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan 2019

beschlossen.

Wirtsch.-
plan Verän-

Ist 2019 2019 derung
TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 0 0 0
Sonstige betriebliche Erträge 972 1.850 -878
Materialaufwand 0 0 0
Personalaufwand 69 0 69
Abschreibungen 0 0 0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 898 1.850 -952
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5 0 5

Jahresergebnis 0 0 0

Die Abweichungen resultieren aus zeitlichen Verzögerungen bei der

Genehmigung der Projekte.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten TEUR 24 aus der

Einstellung in die Betriebsmittelrücklage.

Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg AöR - 31.12.2019
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